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Sepa

Von Ad van der Poel

Auch die Kunden der Bank of America 
Merrill Lynch waren zum 1. Februar 
2014 zum großen Teil Sepa-fit. Viele 
kleine und mittlere Unternehmen kön-
nen die sechsmonatige Übergangsfrist 
dennoch brauchen, um Compliance 
mit den neuen Vorschriften zu errei-
chen. Doch auch die übrigen können 
aus Sicht des Autors die Zeit oftmals 
sinnvoll nutzen, um etwaige noch be-
stehende Sepa-Prozesse zu beseiti-
gen, beispielsweise bei der Verwaltung 
der Lastschriftmandate, der XML-Ein-
führung oder der Umstellung von Ba-
sis- auf Firmenlastschrift. Red. 

Am 3. Februar stimmte das EU-Parlament 
der Verlängerung der Frist für die Sepa-
Umstellung bis zum 1. August 2014 of-
fiziell zu. Die Verschiebung war nur we-
nige Wochen vor dem ursprünglichen 
Fristende am 1. Februar bekannt gegeben 
worden. Dass das neue Zahlungssystem 
endgültig erst im August in Kraft treten 
wird, wurde also entschieden, als in vie-
len Unternehmen bereits die Endphase 
des Umstellungsprozesses lief. Die ver-
längerte Frist verschafft den Unternehmen, 
die andernfalls den Starttermin nicht hät-
ten halten können, einen willkommenen 
Aufschub. 

Der Großteil unserer Kunden lag jedoch 
gut in der Zeit, um rechtzeitig auf das 

Sepa-Zahlverfahren umzustellen. Was 
bedeutet der verschobene Termin für diese 
Kunden? 

Gute Fortschritte erzielt

Bezogen auf das Volumen der abgewi-
ckelten Sepa-Transaktionen (83 Prozent 
bei Sepa-Überweisungen und 60 Prozent 
bei Sepa-Lastschrifteinzügen im Monat 
Januar) werden gute Fortschritte erzielt. 
Sorgen bereiten jedoch weiterhin die  
vielen kleinen und mittleren Unterneh- 
men – vor allem im Bereich des Last-
schriftverfahrens –, die noch nicht für  
die Umstellung gerüstet sind und die  
diese verlängerte Frist nutzen, um Com-
pliance mit den neuen Vorschriften zu 
erreichen. 

Unternehmen, die auf das Fristende am 
1. Februar gut vorbereitet waren, werden 
in der Regel an ihrem ursprünglichen Zeit-
plan festhalten. Allerdings eröffnen sich 
durch die Fristverlängerung einige zusätz-
liche Chancen, auch für solche Unter-
nehmen, bei denen die Umstellungspro-

jekte im Februar abgeschlossen werden 
sollten. 

Es gibt drei zentrale Bereiche, in denen 
Unternehmenskunden die Übergangszeit 
möglicherweise für sich nutzen können:

1. Lastschriftmandatsverwaltung: Mit 
Blick auf das Sepa-Lastschriftverfahren 
besteht eine der großen Herausforde-
rungen für Unternehmen darin, dass sie 
ihre Lastschriftmandate künftig selbst ver-
walten müssen. In der Vergangenheit sa-
hen viele inländische Lastschriftverfahren 
in Europa vor, dass die Bank für die Man-
datsverwaltung zuständig war. 

Die Umstellung auf das neue Modell hat 
sich deswegen für viele Unternehmen als 
proble matisch erwiesen. Unternehmen, die 
ihre Projekte zur Umstellung auf das Sepa-
Lastschriftverfahren erst spät be gonnen 
haben, können nun die Gelegenheit nutzen, 
sich mit diesen komplexen Zusammenhän-
gen auseinanderzusetzen und beispiels-
weise einen unabhängigen Dienstleister mit 
der Mandatsverwaltung beauftragen. 

2. XML-Einführung: Eine Reihe von Unter-
nehmen arbeitet mit Gehaltsabrechnungs-
Dienstleistern zusammen, die eine Datei 
mit Gehaltszahlungen im Namen des 
 Unternehmens erzeugen. In manchen  
Fällen haben Unternehmen die Komplexi-
tät der Zusammenarbeit mit diesen exter-
nen Dienstleistern bei der Umstellung auf  
Sepa unterschätzt. 

Ad van der Poel, Head of Payments and 
Receivables, EMEA Product Manage-
ment, Bank of America Merrill Lynch, 
London.
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Unternehmen erhalten eine  
Chance zur Verbesserung 
von Sepa-Prozessen
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Ein Beispiel: Ein Unternehmen hat die in-
terne XML-Einführung aufgeschoben und 
stattdessen seine Bank gebeten, Konver-
tierungsleistungen zu übernehmen. Nun 
stellt das Unternehmen fest, dass der 
Gehaltszahlungen-Dienstleister künftig 
XML-Dateien schicken will, die das Unter-
nehmen noch gar nicht verarbeiten kann. 
Die Übergangsfrist bietet diesen Unterneh-
men die Gelegenheit, die umfassende 
Abstimmung auf ihre Dienstleister und 
Banken sicherzustellen. 

3. Umstellung vom Basis- auf das Fir-
menlastschriftverfahren: Viele Unterneh-
men, die das Sepa-Lastschriftverfahren 
nutzen, bevorzugen aus Risikomanage-
mentgründen das Firmen-Lastschrift-
verfahren für B2B-Transaktionen. Im Ge-
gensatz zum Basis-Verfahren ist für das 
Firmen-Lastschrift verfahren keine Frist  
von acht Wochen für etwaige Rückgaben 
vorgesehen. Allerdings können Unterneh-
men ihre bestehenden Mandate im Rah-
men des Basis-Verfahrens automatisch 
migrieren. 

Die Verwendung des Firmen-Lastschrift-
verfahrens hingegen erfordert, dass Unter-
nehmen neue Mandate anlegen. Unterneh-
men, die spät mit der Umstellung auf das 
Sepa-Lastschriftverfahren begonnen ha-
ben, haben deshalb häufig das Basis-
Verfahren eingeführt, um die Umstellung 
innerhalb der Frist zu vollziehen, auch 
wenn das Firmen-Verfahren für ihre Be-
dürfnisse eigentlich besser geeignet wäre. 
Die Fristverlängerung kann einigen dieser 
Unternehmen die Gelegenheit bieten, statt-
dessen das Firmen-Lastschriftverfahren 
einzuführen. 

Unterschiedliche Fristen im Blick  
behalten

Allgemein raten wir Unternehmen, die zu-
sätzliche Zeit möglichst gut zu nutzen, um 
ihre Sepa-Transaktionen Land für Land zu 
testen und etwaige kleinere Probleme oder 
Fehler zu beseitigen, die ansonsten viel-
leicht übersehen worden wären. Die Über-

gangszeit gibt Unternehmen also die 
Chance, ihre Sepa-Umstellungsprojekte 
zu verbessern und zusätzliche Tests 
durchzuführen. 

Allerdings sollten Finanzverantwortliche 
beachten, dass nicht alle europäischen 
Länder die gesamte Übergangszeit über-
nehmen wollen. Wie bei vielen anderen 
Aspekten der Sepa-Um stellung können 
regionale Unterschiede bedeuten, dass für 
verschiedene Länder unterschiedliche An-
sätze benötigt werden. Bis dato hat be-
reits eine Reihe von Ländern mitgeteilt, 
einen kürzeren Übergangszeitraum einzu-
räumen: 

Belgien und Irland wollen nur eine 
zweimonatige Übergangsfrist erlauben; 

Frankreich wird Unternehmen die 
vollen sechs Monate gewähren. 

Spanien hat sich für eine zweiteilige 
Übergangsregelung entschieden: Die  
Sepa-Überweisungen treten am 17. März 
in Kraft, die Frist für die Umstellung auf 
das Sepa-Lastschriftverfahren endet am  
1. Juni. 

Angesichts dieser Unterschiede können 
Unternehmen, die in verschiedenen euro-
päischen Ländern tätig sind, möglicherwei-
se nicht die gesamte Sepa-Übergangsfrist 
nutzen. Unternehmen, die die Umstellung 
für einen Zeitpunkt nach Februar planen, 
müssen diese unterschiedlichen Fristen im 
Blick haben. 

Wir empfehlen deshalb allen Unter-
nehmen, die ihre Umstellungsprojekte 
noch nicht abgeschlossen haben, ihre 
ursprünglichen Zeitpläne beizubehal- 
ten, aber nach Möglichkeit etwas Zeit  
für zusätzliche Tests vorzusehen. Der Um-
stellungsprozess dürfte zum aktuellen 
Zeitpunkt zwar bereits größtenteils ab-
geschlossen sein, Unternehmen sollten 
dennoch die Chance nicht ungenutzt ver-
streichen lassen, ihre Sepa-Prozesse zu 
verbessern und etwaige Probleme zu be-
seitigen.
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